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AUSSENTEILS AN EINE GEBÄUDEHÜLLE

(57) Vorgeschlagen wird Bauelement (1) zur wärme-
brückenarmen Anbindung eines vorkragenden Außen-
teils (B) an eine Gebäudehülle (A) mit zumindest einem
zwischen dem vorkragenden Außenteil (B) und der Ge-
bäudehülle (A) anzuordnenden Isolierkörper (2) und zu-
mindest einem einstückig ausgebildeten Bewehrungse-
lement (3) aus faserverstärktem Kunststoff in Form von
zumindest einem Zugbewehrungselement, welches Be-
wehrungselement (3) den Isolierkörper (2) im Wesentli-
chen horizontal und quer zu dessen horizontaler Längs-
erstreckung durchquert und an das Außenteil (A) und die
Gebäudehülle (B) anschließbar ist, wobei das Beweh-
rungselement (3) einen sich durch den Isolierkörper (2)
erstreckenden Mittelabschnitt (4) aufweist, welcher ge-
genüber dem Isolierkörper (2) vorsteht und zumindest in

diesem vorstehenden Bereich auf seiner radialen Au-
ßenfläche entweder im Wesentlichen glattwandig aus-
gebildet ist oder zumindest teilweise eine Umhüllung (7)
aufweist, und in einem Bereich außerhalb des Isolierkör-
pers (2) zumindest einen ersten Verankerungsabschnitt
(5) aufweist, welcher auf seiner radialen Außenfläche ei-
ne erste Oberflächenprofilierung aufweist. Bei diesem
Bauelement (1) ist es wesentlich, dass das Bewehrungs-
element (3) zwischen dem Mittelabschnitt (4) und dem
ersten Verankerungsabschnitt (5) einen zweiten Veran-
kerungsabschnitt (6) aufweist, welcher eine zweite Ober-
flächenprofilierung aufweist, wobei sich die erste Ober-
flächenprofilierung und die zweite Oberflächenprofilie-
rung in ihren geometrischen und/oder Materialeigen-
schaften unterscheiden.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Bauelement zur wär-
mebrückenarmen Anbindung eines vorkragenden Au-
ßenteils an eine Gebäudehülle gemäß dem Oberbegriff
des Anspruchs 1. Dieses Bauelement weist zumindest
einen zwischen dem vorkragenden Außenteil und der
Gebäudehülle anzuordnenden Isolierkörper und zumin-
dest ein einstückig ausgebildetes Bewehrungselement
aus faserverstärktem Kunststoff in Form von zumindest
einem Zugbewehrungselement auf. Dieses Beweh-
rungselement durchquert den Isolierkörper im Wesentli-
chen horizontal und quer zu dessen horizontaler Längs-
erstreckung und ist an das Außenteil und die Gebäude-
hülle anschließbar. Das Bewehrungselement umfasst ei-
nen sich durch den Isolierkörper erstreckenden Mittelab-
schnitt, welcher gegenüber dem Isolierkörper vorsteht
und zumindest in diesem vorstehenden Bereich auf sei-
ner radialen Außenfläche entweder im Wesentlichen
glattwandig ausgebildet ist oder zumindest teilweise eine
Umhüllung aufweist, und in einem Bereich außerhalb des
Isolierkörpers zumindest einen ersten Verankerungsab-
schnitt, welcher auf seiner radialen Außenfläche eine
erste Oberflächenprofilierung aufweist.
[0002] Derartige Bauelemente sind aus dem Hochbau
hinlänglich bekannt. Sie werden beispielsweise zum An-
bau eines Balkons an die Gebäudehülle verwendet. Hier-
bei werden die den Isolierkörper durchquerenden, stab-
förmigen Bewehrungselemente jeweils an den Balkon
sowie an die Gebäudehülle angeschlossen, wodurch der
Isolierkörper in einer Fuge zwischen dem Balkon und der
Gebäudehülle angeordnet ist. Der Isolierkörper verrin-
gert aufgrund seiner isolierenden Eigenschaft Wärme-
brücken zwischen dem Balkon und der Gebäudehülle.
Sind sowohl die Gebäudehülle im Anschlussbereich als
auch der Balkon aus Stahlbeton ausgebildet, so kommt
es bei einer Anbindung des Balkons an die Gebäudehülle
mittels des Bauelements zu einer Übergreifung zwischen
der jeweiligen Anschlussbewehrung und dem Beweh-
rungselement. Durch diese Übergreifung können die auf
das Bauelement wirkenden Kräfte vom Bewehrungsele-
ment auf die jeweilige Anschlussbewehrung übertragen
werden. Damit das als Zugbewehrungselement ausge-
bildete Bewehrungselement die zwischen dem vorkra-
genden Außenteil und der Gebäudehülle wirkenden Zug-
kräfte aufnehmen und übertragen kann, muss es jeweils
in der Gebäudehülle und dem vorkragenden Außenteil
verankert werden. Diese Verankerung führt zu einem
Verbund zwischen dem Bewehrungselement und dem
das Bewehrungselement umgebenden Material der an-
grenzenden Bauteile. Dabei korreliert das Ausmaß der
Kraftübertragung mit der Stärke des Verbundes. Die
Stärke des Verbundes ist dabei unter anderem abhängig
von der Länge, dem Durchmesser sowie der Oberflä-
chenbeschaffenheit des Bewehrungselements in der
Gebäudehülle bzw. dem vorkragenden Außenteil. In der
Regel werden im einschlägigen Stand der Technik stab-
förmige Bewehrungselemente aus Stahl vorgesehen,

welche insbesondere im Bereich des Isolierkörpers aus
nichtrostendem Edelstahl und im Bereich weiter außer-
halb des Isolierkörpers aus Betonstahl bestehen. Die
Oberflächenbeschaffenheit von stabförmigen Beweh-
rungselementen aus Stahl kann durch ein Aufwalzen ei-
ner Oberflächenprofilierung auf die radiale Außenfläche
der Bewehrungselemente verändert werden. Dabei kann
die Oberflächenprofilierung beispielsweise als radial um
die Längsachse der Bewehrungselemente verlaufende
Rippen ausgebildet sein. Durch diese aufgewalzte Ober-
flächenprofilierung wird eine lokale Verzahnung zwi-
schen dem Bewehrungselement und der Gebäudehülle
bzw. dem vorkragenden Außenteil erreicht, wodurch ei-
ne verbesserte Kraftübertragung bzw. ein stärkerer Ver-
bund erreicht wird.
[0003] Neben Bewehrungselementen aus Stahl sind
aus dem Stand der Technik auch Bewehrungselemente
für die Verwendung in derartigen Bauelementen be-
kannt, welche zumindest teilweise aus faserverstärktem
Kunststoff bestehen. Diese sind kostengünstig herstell-
bar und weisen eine geringere Wärmeleitfähigkeit im
Vergleich zu Edelstahl oder Betonstahl auf. Derartige Be-
wehrungselemente aus faserverstärktem Kunststoff
können im sogenannten Pultrusionsverfahren herge-
stellt werden, wobei üblicherweise eine Oberflächenpro-
filierung nachträglich in die stabförmigen Bewehrungse-
lemente eingefräst oder auf die stabförmigen Beweh-
rungselemente aufgebracht werden muss. Durch die
Verwendung eines Bauelements mit Bewehrungsele-
menten aus faserverstärktem Kunststoff kann die Wär-
meübertragung zwischen dem vorkragenden Außenteil
und der Gebäudehülle weiter verringert und dadurch eine
thermische Trennung erreicht werden. Im Gegensatz zu
Bewehrungselementen aus Edelstahl oder Betonstahl
weisen Bewehrungselemente aus faserverstärktem
Kunststoff einen geringeren Elastizitätsmodul E und da-
mit eine geringere Federsteifigkeit auf. Zur Erreichung
einer vergleichbaren Kraftübertragung im Einbauzu-
stand des Bauelements und einer vergleichbaren Ge-
brauchstauglichkeit müssen daher entweder einstückig
ausgebildete Bewehrungselemente aus faserverstärk-
tem Kunststoff mit einem höheren Querschnitt oder
mehrteilig ausgebildete Bewehrungselemente, bei de-
nen lediglich ein den Isolierkörper durchquerender Mit-
telabschnitt aus faserverstärktem Kunststoff ausgebildet
ist, während ein Bereich außerhalb des Isolierkörpers
weiterhin aus Betonstahl besteht, verwendet werden. Im
Fall von mehrteilig ausgebildeten Bewehrungselemen-
ten kann der Mittelabschnitt, welcher den Isolierkörper
und damit eine verbundfreie Zone durchquert, glattwan-
dig ausgebildet sein. Der im Bereich außerhalb des Iso-
lierkörpers angeordnete, aus Betonstahl ausgebildete
Verankerungsabschnitt und der Mittelabschnitt müssen
miteinander verbunden werden, was sich letztlich nega-
tiv auf die Fertigungskosten und die Fertigungsdauer der-
artiger mehrteiliger Bewehrungselemente auswirkt. Im
Fall von einstückig ausgebildeten Bewehrungselemen-
ten aus faserverstärktem Kunststoff mit einem höheren
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Durchmesser nimmt die lokale Verbundstärke im Über-
gangsbereich zwischen der Fuge und den angrenzenden
Bauteilen zu, sodass es in diesem Bereich zu einer Über-
beanspruchung des Materials kommen kann. Insbeson-
dere im Fall von Beton kann eine derartige Überbean-
spruchung zu einer Rissbildung führen. Diese Rissbil-
dung führt letztlich zu einer Instabilität der Anbindung
des vorkragenden Außenteils an die Gebäudehülle.
[0004] Der vorliegenden Erfindung liegt daher die Auf-
gabe zugrunde, ein Bauelement zur wärmebrückenar-
men Anbindung eines vorkragenden Außenteils an eine
Gebäudehülle anzugeben, dessen Verbundeigenschaf-
ten im Übergangsbereich zwischen einer verbundfreien
Zone zu einem Bereich mit Verbund verbessert ist, um
eine Rissbildung im Material der angrenzenden Bauteile
zu verringern oder ganz zu verhindern.
[0005] Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß durch ein
Bauelement mit den Merkmalen des Anspruchs 1 gelöst.
Vorteilhafte Weiterbildungen der Erfindung sind Gegen-
stand der Ansprüche 2 bis 15, deren Wortlaut hiermit
durch ausdrückliche Bezugnahme in die Beschreibung
aufgenommen wird, um unnötige Textwiederholungen
zu vermeiden.
[0006] Ein erfindungsgemäßes Bauelement zur wär-
mebrückenarmen Anbindung eines vorkragenden Au-
ßenteils an eine Gebäudehülle umfasst zumindest einen
zwischen dem vorkragenden Außenteil und der Gebäu-
dehülle anzuordnenden Isolierkörper und zumindest ein
einstückig ausgebildetes Bewehrungselement aus fa-
serverstärktem Kunststoff in Form von zumindest einem
Zugbewehrungselement. Dieses Zugbewehrungsele-
ment durchquert den Isolierkörper im Wesentlichen ho-
rizontal und quer zu dessen horizontaler Längserstre-
ckung und ist an das Außenteil und die Gebäudehülle
anschließbar. Das Zugbewehrungselement umfasst ei-
nen sich durch den Isolierkörper erstreckenden Mittelab-
schnitt, welcher gegenüber dem Isolierkörper vorsteht
und zumindest in diesem vorstehenden Bereich auf sei-
ner radialen Außenfläche entweder im Wesentlichen
glattwandig ausgebildet ist oder zumindest teilweise eine
Umhüllung aufweist, und in einem Bereich außerhalb des
Isolierkörpers zumindest einen ersten Verankerungsab-
schnitt, welcher auf seiner radialen Außenfläche eine
erste Oberflächenprofilierung aufweist. Bei dem erfin-
dungsgemäßen Bauelement ist es wesentlich, dass das
Zugbewehrungselement zwischen dem Mittelabschnitt
und dem ersten Verankerungsabschnitt einen zweiten
Verankerungsabschnitt aufweist, welcher eine zweite
Oberflächenprofilierung aufweist, wobei sich die erste
Oberflächenprofilierung und die zweite Oberflächenpro-
filierung in ihren geometrischen und/oder Materialeigen-
schaften unterscheiden.
[0007] Das einstückig ausgebildete Zugbewehrungs-
element umfasst somit im Wesentlichen ausgehend von
dessen Mitte hin zu dessen jeweiligen Enden entlang
seiner Längsachse zumindest drei Abschnitte. Der sich
durch den Isolierkörper erstreckende Mittelabschnitt des
Zugbewehrungselements ist zumindest in diesem vor-

stehenden Bereich auf seiner radialen Außenfläche ent-
weder im Wesentlichen glattwandig ausgebildet oder
weist eine zusätzliche Umhüllung auf. Hiermit verbunden
ist daher eine nur geringe oder sogar gar keine Oberflä-
chenrauigkeit zumindest in dem vorstehenden Bereich
des Mittelabschnitts des Zugbewehrungselements. Die-
ser Mittelabschnitt steht gegenüber dem Isolierkörper
aus dessen beiden, als Anlageflächen für die Gebäude-
hülle und das vorkragenden Außenteil ausgebildeten
Seitenflächen hervor, sodass der Mittelabschnitt im Ein-
bauzustand des Bauelements jeweils in die angrenzen-
den Bauteile hineinragt. Aufgrund der fehlenden Ober-
flächenprofilierung in zumindest dem vorstehenden Be-
reich des Mittelabschnitts kommt es im Grenzbereich
zwischen dem Isolierkörper und den angrenzenden Bau-
teilen im Wesentlichen zu keiner Verzahnung. Somit wird
in diesem Bereich eine im Wesentlichen verbundschwa-
che Zone ausgebildet. Des Weiteren weist das Zugbe-
wehrungselement in einem Bereich außerhalb des Iso-
lierkörpers den ersten Verankerungsabschnitt auf. Auf-
grund der Oberflächenprofilierung dieses ersten Veran-
kerungsabschnitts kommt es zu einer Verzahnung und
einer daraus resultierenden hohen Verbundstärke zwi-
schen dem Zugbewehrungselement und den angrenzen-
den Bauteilen im Bereich des ersten Verankerungsab-
schnitts. Weiterhin weist das Zugbewehrungselement
zwischen dem Mittelabschnitt und dem ersten Veranke-
rungsabschnitt den zweiten Verankerungsabschnitt auf.
Das bedeutet, dass der den Isolierkörper durchquerende
Mittelabschnitt beidseitig an jeweils einen zweiten Ver-
ankerungsabschnitt und dieser zweite Verankerungsab-
schnitt jeweils wiederum an einen ersten Verankerungs-
abschnitt angeschlossen ist, wobei das aus Mittelab-
schnitt, erstem Verankerungsabschnitt und zweitem Ver-
ankerungsabschnitt bestehende Zugbewehrungsele-
ment insgesamt einstückig ausgebildet ist. Der zweite
Verankerungsabschnitt besitzt eine zweite Oberflächen-
profilierung. Entscheidend hierbei ist, dass sich die erste
Oberflächenprofilierung und die zweite Oberflächenpro-
filierung in ihren geometrischen und/oder Materialeigen-
schaften unterscheiden.
[0008] Durch die Wahl der jeweiligen geometrischen
und/oder Materialeigenschaften kann die Verbundstärke
bzw. die Kraftübertragung im jeweiligen Verankerungs-
abschnitt an die Anforderungen des Bauelements im Ein-
bauzustand angepasst werden. Hierdurch kann im Ein-
bauzustand des Bauelements eine Überbeanspruchung
des das Zugbewehrungselement umgebenden Materials
im Übergangsbereich zwischen der verbundfreien Zone,
d.h. zwischen dem Isolierkörper und einem Bereich mit
Verbund, d.h. dem jeweilig angrenzenden Bauteil ver-
mieden werden. Hierdurch lässt sich eine Rissbildung in
diesem Übergangsbereich reduzieren oder sogar ganz
verhindern. Das Zugbewehrungselement kann vorzugs-
weise aus carbonfaser-, glasfaser- oder aramidfaserver-
stärktem Kunststoff hergestellt und/oder stabförmig mit
einem im Wesentlichen kreisförmigen Querschnitt aus-
gebildet sein. Die Erfindung ist jedoch nicht hierauf be-
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schränkt. Weiterhin können die Anzahl an Zugbeweh-
rungselementen im Isolierkörper vorzugsweise an die
baulichen Anforderungen des Bauelements im Einbau-
zustand zwischen der Gebäudehülle und dem Balkon
angepasst werden.
[0009] In einer ersten vorteilhaften Ausbildung des er-
findungsgemäßen Bauelements sind die erste Oberflä-
chenprofilierung und die zweite Oberflächenprofilierung
unabhängig voneinander als im Wesentlichen radial oder
schraubengangförmig um die Längsachse des Zugbe-
wehrungselements verlaufende Rippen und/oder als Be-
sandung ausgebildet. Diese Rippen können in Form von
sogenannten negativen Rippen durch Einfräsen von Ver-
tiefungen in ein glattwandiges Zugbewehrungselement
ausgebildet werden, wobei die negativen Rippen einen
radial innenliegenden Rippengrund und einen radial au-
ßenliegenden Rippenscheitelbereich aufweisen. Es be-
steht jedoch auch die Möglichkeit, dass das Zugbeweh-
rungselement positive Rippen auf seiner radialen Außen-
fläche aufweisen kann, welche zumindest teilweise ent-
lang der Längsachse auf ein glattwandiges Zugbeweh-
rungselement aufgewickelt oder anderweitig additiv auf-
gebracht wurden. Dadurch stehen diese positiven Rip-
pen von der Außenfläche des Zugbewehrungselements
radial oder schraubengangförmig hervor. Derartige po-
sitive Rippen weisen ebenfalls einen radial innenliegen-
den Rippengrund sowie einen radial außenliegenden
Rippenscheitelbereich auf. Im Einbauzustand des Bau-
elements bilden sowohl positive als auch negative Rip-
pen einen Formschluss mit den angrenzenden Bauteilen
aus, wodurch es zu einer Verzahnung der Rippen des
Zugbewehrungselements mit dem die Rippen umgeben-
den Material der angrenzenden Bauteile kommt. Durch
eine Besandung, d.h. ein Aufbringen von Sand auf die
radiale Außenfläche des Zugbewehrungselements im
ersten Verankerungsabschnitt und/oder im zweiten Ver-
ankerungsabschnitt erhält das Zugbewehrungselement
eine raue und strukturierte Oberfläche, wodurch im Ein-
bauzustand des Bauelements der Verbund zwischen
dem Zugbewehrungselement und den angrenzenden
Bauteilen im Vergleich zu einem glattwandigen Zugbe-
wehrungselement erhöht wird. Dabei können entweder
beide Verankerungsabschnitte besandet oder mit Rip-
pen versehen werden. Es besteht jedoch auch die Mög-
lichkeit, dass nur einer der beiden Verankerungsab-
schnitte eine Besandung als Oberflächenprofilierung
aufweist, während der andere Verankerungsabschnitte
mit einer Oberflächenprofilierung aus Rippen versehen
ist. Hierdurch kann eine optimale Verbundstärke zwi-
schen beiden Verankerungsabschnitten und den an-
grenzenden Bauteilen erreicht und gleichzeitig eine Riss-
bildung im die Verankerungsabschnitte umgebenden
Material dieser Bauteile verringert werden. Somit wird
letztlich die Stabilität der Anbindung des vorkragenden
Außenteils an die Gebäudehülle verbessert.
[0010] Um im Einbauzustand des Bauelements zwi-
schen der Gebäudehülle und dem vorkragenden Außen-
teil jeweils eine voneinander abweichende Verbundstär-

ke des jeweils ersten Verankerungsabschnitts und des
zweiten Verankerungsabschnitts mit dem die Veranke-
rungsabschnitte umgebenden Material der Gebäudehül-
le und dem vorkragenden Außenteil zu bewirken, unter-
scheiden sich die Rippen der ersten Oberflächenprofilie-
rung und die Rippen der zweiten Oberflächenprofilierung
in einer weiteren vorteilhaften Ausgestaltung des erfin-
dungsgemäßen Bauelements in ihrer Rippenhöhe h,
Rippenabstand b, Rippenteilung T, Neigungswinkel der
Rippenflanken α und/oder Rippenform. Durch diese Un-
terschiede zwischen der ersten und der zweiten Ober-
flächenprofilierung kann die Verbundstärke zwischen
dem jeweiligen Verankerungsabschnitt und dem den
Verankerungsabschnitt umgebenden Material derart an-
gepasst werden, dass eine Überbeanspruchung des das
Zugbewehrungselement umgebenden Materials im
Übergangsbereich zwischen der verbundfreien Zone im
Bereich des Isolierkörpers und dem Bereich mit Verbund
vermieden wird. Hierdurch kann eine Rissbildung in die-
sem Übergangsbereich reduziert oder sogar ganz ver-
hindert werden. Die auf der radialen Außenfläche des
Zugbewehrungselements ausgebildeten Rippen können
schon bei relativ geringen axialen Zugbelastungen ab-
scheren, da sie meist nicht stabil genug sind, um die bei
axialen Zugbelastungen wirksamen Kräfte von dem das
Zugbewehrungselement umgebenden Material in das
Zugbewehrungselement bzw. umgekehrt zu übertragen.
Um gerippten Zugbewehrungselementen aus faserver-
stärktem Kunststoff ausreichend Verbundeigenschaften
zu verleihen, ist es daher vorteilhaft, die Rippen mit einem
Neigungswinkel ihrer Rippenflanken kleiner 90 Grad
auszubilden, wobei die Rippenflanken den Übergangs-
bereich zwischen dem radial innenliegenden Rippen-
grund und dem radial außenliegenden Rippenscheitel-
bereich bilden. Auf der anderen Seite besteht bei zu fla-
chen Rippen, welche nicht abscheren, die Gefahr, dass
diese ein sogenanntes Spaltzugversagen des Materials
der angrenzenden Bauteile verursachen, indem sie ähn-
lich einem Keil das formschlüssig das Zugbewehrungs-
element umgebende Material bei Zugbelastungen einem
immer größer werdenden Durchmesser des Zugbeweh-
rungselements aussetzen und ihn schließlich aufspren-
gen. Indem die Rippen sich im Neigungswinkel der Rip-
penflanken α des ersten Verankerungsabschnitts und
des zweiten Verankerungsabschnitts unterscheiden,
kann nicht nur eine Rissbildung im Material der angren-
zenden Bauteile vermindert oder sogar ganz verhindert
werden, sondern auch eine ausreichende Verbundstärke
gewährleistet werden. Des Weiteren kann durch eine
große Rippenhöhe h bei gleichzeitigem geringem Rip-
penabstand b eine hohe Verzahnung des jeweiligen Ver-
ankerungsabschnitts mit dem den jeweiligen Veranke-
rungsabschnitt umgebenden Beton der Gebäudehülle
und dem vorkragenden Außenteil erreicht werden. Die
Rippenhöhe h stellt hierbei den Abstand zwischen dem
radial innenliegenden Rippengrund und dem radial au-
ßenliegenden Rippenscheitelbereich dar. Im Fall einer
nur geringen Rippenhöhe h bei gleichzeitigem großen
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Rippenabstand b kann eine geringere Verzahnung er-
zielt werden. Da das Maß der Verzahnung mit der Stärke
des Verbunds zwischen dem Zugbewehrungselement
und dem das Zugbewehrungselement umgebenden Be-
ton korreliert, können durch die vorgenannten Unter-
schiede der Rippen der ersten Oberflächenprofilierung
und der Rippen der zweiten Oberflächenprofilierung ge-
zielt ein optimierter Verbund bei gleichzeitiger Verringe-
rung der Rissbildung im Beton erreicht werden. Bevor-
zugt werden die Rippenhöhe h, der Rippenabstand b,
die Rippenteilung T, der Neigungswinkel der Rippenflan-
ken α und/oder die Rippenform im ersten Verankerungs-
abschnitt und im zweiten Verankerungsabschnitt sol-
cherart gewählt, dass das Zugbewehrungselement des
Bauelements optimale Verbundeigenschaften aufweist.
[0011] Um eine Rissbildung im Übergangsbereich zwi-
schen der verbundfreien Zone und einem Bereich mit
Verbund weiter zu verringern, sieht eine weitere vorteil-
hafte Ausgestaltung des erfindungsgemäßen Bauele-
ments vor, dass die Rippenhöhe h und/oder der Rippen-
abstand b im ersten Verankerungsabschnitt größer als
im zweiten Verankerungsabschnitt sind. Daraus ergibt
sich, dass im Bereich des ersten Verankerungsab-
schnitts, welcher im Einbauzustand des Bauelements
tiefer in den angrenzenden Bauteilen angeordnet ist, ein
stärkerer Verbund zwischen dem Zugbewehrungsele-
ment und dem das Zugbewehrungselement umgeben-
den Material ausgebildet wird. Im Bereich des zweiten
Verankerungsabschnitts ist der Verbund zwischen dem
Zugbewehrungselement und dem das Zugbewehrungs-
element umgebenden Beton im Vergleich zum ersten
Verankerungsabschnitt geringer. Aufgrund dessen steigt
die Verbundstärke zwischen dem Zugbewehrungsele-
ment und dem das Zugbewehrungselement umgeben-
den Material vom in die angrenzenden Bauteile hinein-
ragenden Bereich des Mittelabschnitts des Zugbeweh-
rungselements, welcher im Wesentlichen glattwandig
ausgebildet ist oder eine Umhüllung aufweist, zum in den
angrenzenden Bauteilen tiefliegendsten ersten Veranke-
rungsabschnitt, dessen Rippenhöhe h und/oder Rippen-
abstand b größer als im zweiten Verankerungsabschnitt
ist, im Wesentlichen stufenartig an. Hierdurch wird ein
gegenüber den aus dem Stand der Technik bekannten
Bauelementen verbesserter Verbund bei gleichzeitiger
Verringerung der Rissbildung im Material der angrenzen-
den Bauteile erreicht.
[0012] In einer weiteren vorteilhaften Ausgestaltung
des erfindungsgemäßen Bauelements ist der Neigungs-
winkel der Rippenflanken α im ersten Verankerungsab-
schnitt kleiner als im zweiten Verankerungsabschnitt.
Hierdurch kann die Verbundstärke im Bereich des Über-
gangs zwischen der verbundfreien Zone und dem Be-
reich mit Verbund weiter verbessert werden, um eine
Rissbildung im Material der angrenzenden Bauteile zu
verringern oder sogar ganz zu verhindern.
[0013] Um den zuvor beschriebenen Effekt weiter zu
verbessern, sieht eine weitere vorteilhafte Ausbildung
des erfindungsgemäßen Bauelements vor, dass der Mit-

telabschnitt und die Rippen des ersten Verankerungsab-
schnitts und/oder des zweiten Verankerungsabschnitts
einen im Wesentlichen identischen Durchmesser aufwei-
sen. Wie bereits zuvor erwähnt, weisen die Rippen einen
radial innenliegenden Rippengrund und einen radial au-
ßenliegenden Rippenscheitelbereich auf. Als Durchmes-
ser d des Zugbewehrungselements im ersten und/oder
zweiten Verankerungsabschnitt ist hierbei der Durch-
messer des Rippenscheitelbereichs ds anzusehen. Das
bedeutet, dass der Durchmesser des Mittelabschnitts dM
und der Durchmesser ds des Rippenscheitelbereichs im
ersten und/oder zweiten Verankerungsabschnitt im We-
sentlichen identisch ausgebildet sind. Hieraus ergibt sich
auch, dass der Durchmesser des radial innenliegenden
Rippengrunds dG geringer als der Durchmesser dM des
Mittelabschnitt des Zugbewehrungselements ist.
[0014] Sofern der erste und der zweite Verankerungs-
abschnitt eine Besandung aufweisen, sieht eine weitere
vorteilhafte Weiterentwicklung des erfindungsgemäßen
Bauelements vor, dass sich die Besandung der ersten
Oberflächenprofilierung und die Besandung der zweiten
Oberflächenprofilierung in ihrer Sandzusammenset-
zung, Korngröße und/oder Kornform unterscheiden, um
im Einbauzustand des Bauelements jeweils eine vonein-
ander abweichende Verbundstärke des jeweils ersten
Verankerungsabschnitts und des zweiten Veranke-
rungsabschnitts mit dem die Verankerungsabschnitte
umgebenden Material der Gebäudehülle und/oder des
vorkragenden Außenteils zu bewirken. Beispielsweise
kann durch eine hohe Korngröße der Besandung die
Oberflächenrauigkeit des Zugbewehrungselements in
einem der beiden Verankerungsabschnitte erhöht wer-
den. Hierdurch steigt die Verbundstärke und damit die
Kraftübertragung zwischen diesem Verankerungsab-
schnitt und dem den Verankerungsabschnitt umgeben-
den Material an. Somit kann die Verbundstärke am je-
weiligen Verankerungsabschnitt an die jeweiligen Anfor-
derungen des Bauelements im Einbauzustand ange-
passt werden und eine Rissbildung im Material der an-
grenzenden Bauteile verringert oder sogar ganz verhin-
dert werden. Ein derart ausgebildetes Bauelement zeich-
net sich somit durch eine gegenüber den aus dem Stand
der Technik bekannten Bauelementen verbesserte Ver-
bundeigenschaft aus.
[0015] Es hat sich hierbei als besonders vorteilhaft er-
wiesen, wenn die Verbundstärke im tiefliegendsten ers-
ten Verankerungsabschnitt höher als im zweiten Veran-
kerungsabschnitt ist. Daher sieht eine weitere vorteilhaf-
te Ausbildung des erfindungsgemäßen Bauelements
vor, dass die Korngröße der Besandung im ersten Ver-
ankerungsabschnitt größer als im zweiten Veranke-
rungsabschnitt ist. Hierdurch weist der erste Veranke-
rungsabschnitt eine größere Oberflächenrauigkeit als
der zweite Verankerungsabschnitt auf, wodurch es im
Einbauzustand des Bauelements in diesem Bereich zu
einem stärkeren Verbund mit dem das Zugbewehrungs-
element umgegeben Material kommt. Hierdurch werden
die Verbundeigenschaften des erfindungsgemäßen
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Bauelements weiter verbessert.
[0016] Wie bereits zuvor erwähnt, korreliert die Ver-
bundstärke des Zugbewehrungselements in den angren-
zenden Bauteilen u.a. auch mit dem Durchmesser des
Zugbewehrungselements im Verbundbereich. Um zu
vermeiden, dass der Verbund insbesondere im Über-
gangsbereich zwischen der verbundfreien Zone und dem
Bereich mit Verbund zu stark ist und es dadurch zu einer
unerwünschten Rissbildung im Material der angrenzen-
den Bauteile kommt, weisen der Mittelabschnitt und/oder
der erste Verankerungsabschnitt und/oder der zweite
Verankerungsabschnitt in einer weiteren vorteilhaften
Ausgestaltung des erfindungsgemäßen Bauelements ei-
nen voneinander abweichenden Durchmesser aufwei-
sen. Weisen der erste und der zweite Verankerungsab-
schnitt eine Besandung auf, so kann der erste Veranke-
rungsabschnitt vorzugsweise einen gegenüber dem
zweiten Verankerungsabschnitt und dem Mittelabschnitt
des Zugbewehrungselements größeren Durchmesser
aufweisen. Dies kann beispielsweise durch die Menge
an auf den jeweiligen Verankerungsabschnitt aufge-
brachten Sand erreicht werden. In diesem bevorzugten
Fall ist die Verbundstärke im Bereich des zweiten Ver-
ankerungsabschnitts geringer im Vergleich zum ersten
Verankerungsabschnitt. Weisen der erste und der zweite
Verankerungsabschnitt auf ihrer radialen Außenfläche
Rippen auf, so kann der Durchmesser dG des radial in-
nenliegenden Rippengrundes des ersten Verankerungs-
abschnittes vorzugsweise geringer sein als der Durch-
messer dG des radial innenliegenden Rippengrundes
des zweiten Verankerungsabschnittes. Gleichzeitig kön-
nen der Durchmesser des Mittelabschnitts dM und die
Durchmesser ds der jeweiligen Rippenscheitelbereiche
des ersten und des zweiten Verankerungsabschnitts ent-
weder im Wesentlichen identisch oder verschieden vom
Durchmesser dM des Mittelabschnitts des Zugbeweh-
rungselements sein. Folglich kann die Rippenhöhe h im
ersten Verankerungsabschnitt größer oder gleich der
Rippenhöhe h im zweiten Verankerungsabschnitt sein.
Letztlich werden in beiden Fällen die Verbundeigen-
schaften des Bauelements solcherart verbessert, dass
eine Rissbildung im Material im Übergangsbereich zwi-
schen der verbundfreien Zone und dem Bereich mit Ver-
bund vermindert oder sogar ganz verhindert wird.
[0017] In einer weiteren vorteilhaften Ausgestaltung
des erfindungsgemäßen Bauelements steht der Mittel-
abschnitt des Zugbewehrungselements gegenüber dem
Isolierkörper um eine Länge L3 in im Wesentlichen hori-
zontaler Richtung vor, welche zweimal bis zehnmal so
groß wie ein Durchmesser dM des Mittelabschnitts des
Zugbewehrungselements ist. Das bedeutet, dass der
Mittelabschnitt des Zugbewehrungselements im Einbau-
zustand des Bauelements um im Wesentlichen diese
Länge L3 in beide angrenzende Bauteile hineinragt. Die-
se Länge L3, welche zweimal bis zehnmal so groß wie
der Durchmesser dM des Mittelabschnitts des Zugbe-
wehrungselements, verringert eine Rissbildung im Ma-
terial der angrenzenden Bauteile im Übergangsbereich

zwischen der verbundfreien Zone und dem Bereich mit
Verbund weiter.
[0018] Wie bereits zuvor erwähnt, schließt sich in
Längsrichtung des Mittelabschnitts beidseitig jeweils der
zweite Verankerungsabschnitt des einstückig ausgebil-
deten Zugbewehrungselements an. Eine weitere vorteil-
hafte Ausgestaltung des erfindungsgemäßen Bauele-
ments sieht hierbei vor, dass eine Länge L2 des zweiten
Verankerungsabschnitts zweimal bis zehnmal, bevor-
zugt fünfmal bis siebenmal so groß wie der Durchmesser
dM des Mittelabschnitts des Zugbewehrungselements
ist. Ein derartige Länge L2 verringert eine Rissbildung im
Material der angrenzenden Bauteile im Übergangsbe-
reich zwischen der verbundfreien Zone und dem Bereich
mit Verbund weiter. Hierdurch wird die Stabilität der An-
bindung des vorkragenden Außenteils an die Gebäude-
hülle weiter erhöht.
[0019] Um eine optimale Verankerung des Zugbeweh-
rungselements des Bauelements in den angrenzenden
Bauteilen gewährleisten zu können, ist die Länge L1 des
ersten Verankerungsabschnitts in einer weiteren vorteil-
haften Ausgestaltung des erfindungsgemäßen Bauele-
ments zehnmal bis fünfzigmal, bevorzugt zehnmal bis
vierzigmal so groß wie der Durchmesser dM des Mittel-
abschnitts des Zugbewehrungselements. Das bedeutet,
dass sich der erste Verankerungsabschnitt im Einbau-
zustand des Bauelements in horizontaler Richtung der
angrenzenden Bauteile über die Länge L3 erstreckt. Da-
durch ist gewährleistet, dass die Zugbewehrungsele-
mente des Bauelements ohne zusätzliche Endveranke-
rungen wie beispielsweise Querplatten, Schlaufen oder
dergleichen verwendet werden können. Dies vereinfacht
den Einbau des Bauelements zwischen dem vorkragen-
den Außenteil und der Gebäudehülle.
[0020] Eine weitere vorteilhafte Ausgestaltung des er-
findungsgemäßen Bauelements sieht vor, dass die Um-
hüllung als im Wesentlichen dünnwandige, rohrförmige
Manschette ausgebildet ist, welche auf zumindest den
vorstehenden Bereich des Mittelabschnitts aufsteckbar
ist. Diese Manschette ragt im Einbauzustand des Baue-
lements ebenfalls in beide angrenzende Bauteile hinein
und verhindert dadurch einen Verbund zwischen Mittel-
abschnitt und dem Material der angrenzenden Bauteile
und somit eine Überbeanspruchung des Materials der
angrenzenden Bauteile. Somit kann eine Rissbildung im
Übergangsbereich zwischen der verbundfreien Zone
und dem Bereich mit Verbund ebenfalls verringert oder
sogar ganz verhindert werden. Durch die Verwendung
einer solchen Umhüllung kann das Zugbewehrungsele-
ment im Bereich des Mittelabschnitts ebenfalls eine
Oberflächenprofilierung aufweisen. Da diese Oberflä-
chenprofilierung zumindest teilweise von der Umhüllung
überdeckt ist, hat diese im Wesentlichen keinen Einfluss
auf den Verbund zwischen dem Zugbewehrungselement
im vorstehenden Bereich des Mittelabschnitts und dem
das Zugbewehrungselement umgebenden Materials.
[0021] Diese Umhüllung ist ein einer weiteren vorteil-
haften Ausgestaltung des erfindungsgemäßen Bauele-
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ments als Beschichtung ausgebildet, welche durch Sprü-
hen oder Streichen auf zumindest den vorstehenden Be-
reich des Mittelabschnitts auftragbar ist. Hierdurch kön-
nen beispielsweise polymere Materialien in flüssiger
oder pastöser Form auf zumindest den vorstehenden Be-
reich des Mittelabschnitts aufgebracht werden, welche
nach dem Auftragen aushärten und so eine im Wesent-
lichen glattwandige Oberfläche auf der radialen Außen-
fläche des Mittelabschnitts ausbilden. Dies ermöglicht ei-
ne optimale Anpassung des Bauelements an die Anfor-
derungen im Einbauzustand zwischen dem vorkragen-
den Außenteil und der Gebäudehülle.
[0022] Das erfindungsgemäße Bauelement weist in ei-
ner weiteren vorteilhaften Ausgestaltung zusätzlich zu
den Zugbewehrungselementen - wie es aus dem ein-
schlägigen Stand der Technik bekannt und wie es bei
derartigen Bauelemente üblich ist - Druckkraftelemente
und/oder Querkraftelemente auf, welche zur Übertra-
gung von auf das Bauelement wirkenden Druck-
und/oder Querkräften dienen.
[0023] Soweit vorliegend bezüglich des Materials der
angrenzenden Bauteile, also insbesondere der Gebäu-
dehülle und des vorkragenden Außenteils von Beton die
Rede ist, so soll hierunter auch jegliche Form eines aus-
härtenden und/oder abbindfähigen Baustoffs verstanden
werden, insbesondere ein zementhaltiger, faserbewehr-
ter Baustoff wie Beton, wie hochfester oder ultra-hoch-
fester Beton oder wie hochfester oder ultra-hochfester
Mörtel, ein Kunstharzgemisch oder ein Reaktionsharz-
gemisch.
[0024] Weitere Merkmale oder Vorteile der vorliegen-
den Erfindung ergeben sich aus der nachfolgenden Be-
schreibung von Ausführungsbeispielen anhand der
Zeichnung; hierbei zeigen

Figur 1 ein Ausführungsbeispiel eines erfindungsge-
mäßen Bauelements im Einbauzustand zwi-
schen einer Gebäudehülle und einem vorkra-
genden Außenteil in Schnittdarstellung;

Figur 2 ein Detail des Ausführungsbeispiels des Bau-
elements 1 aus Figur 1;

Figur 3 eine Teildarstellung einer ersten Variante ei-
nes Zugbewehrungselements zur Verwen-
dung in dem Ausführungsbeispiel gemäß Fi-
gur 1;

Figur 4 eine Teildarstellung einer zweiten Variante ei-
nes Zugbewehrungselements zur Verwen-
dung in dem Ausführungsbeispiel gemäß Fi-
gur 1;

Figur 5 eine Teildarstellung einer dritten Variante ei-
nes Zugbewehrungselements zur Verwen-
dung in dem Ausführungsbeispiel gemäß Fi-
gur 1;

Figur 6 eine Teildarstellung einer vierten Variante ei-
nes Zugbewehrungselements zur Verwen-
dung in dem Ausführungsbeispiel gemäß Fi-
gur 1;

Figur 7 eine Teildarstellung einer fünften Variante ei-
nes Zugbewehrungselements zur Verwen-
dung in dem Ausführungsbeispiel gemäß Fi-
gur 1;

Figur 8 eine Teildarstellung einer sechsten Variante
eines Zugbewehrungselements zur Verwen-
dung in dem Ausführungsbeispiel gemäß Fi-
gur 1; sowie

Figur 9 eine Teildarstellung einer siebten Variante ei-
nes Zugbewehrungselements zur Verwen-
dung in dem Ausführungsbeispiel gemäß Fi-
gur 1.

[0025] Figur 1 zeigt eine Schnittdarstellung eines Aus-
führungsbeispiels eines erfindungsgemäßen Bauele-
ments 1 im Einbauzustand zwischen einer Gebäudehülle
A und einem vorkragenden Außenteil B, wobei das Bau-
element 1 gebäudeseitig im Bereich einer tragenden De-
cke angeschlossen ist. Das Bauelement 1 weist einen
zwischen der Gebäudehülle A und dem vorkragenden
Außenteil B angeordneten Isolierkörper 2 und ein einstü-
ckig ausgebildetes Bewehrungselement 3 in Form eines
Zugbewehrungselements auf. Dieses Zugbewehrungs-
element 3 ist im vorliegenden Ausführungsbeispiel stab-
förmig und mit einem kreisförmigen Querschnitt ausge-
bildet und durchquert den Isolierkörper 2 horizontal und
quer zu dessen horizontaler Längserstreckung. Des Wei-
teren ist das Zugbewehrungselement 3 jeweils an die
Gebäudehülle A und das vorkragenden Außenteil B an-
geschlossen. Das Zugbewehrungselement 3 ist im vor-
liegenden Ausführungsbeispiel aus glasfaserverstärk-
tem Kunststoff (GFK) ausgebildet. Des Isolierkörper 2 ist
aus einem Formkörper aus expandiertem Polystyrol aus-
gebildet.
[0026] Das Zugbewehrungselement 3 weist einen den
Isolierkörper 2 durchquerenden Mittelabschnitt 4 mit ei-
nem Durchmesser dM auf, welcher sowohl in Richtung
der Gebäudehülle A als auch in Richtung des vorkragen-
den Außenteils B horizontal gegenüber dem Isolierkör-
per 2 um eine Länge L3 vorsteht. Das bedeutet, dass der
Mittelabschnitt 4 eine gegenüber der Querschnittslänge
zur Längsachse des Isolierkörpers 2 größere Länge auf-
weist. Im vorliegenden Ausführungsbeispiel ist die Länge
L3 dreimal so groß wie der Durchmesser dM des Mittel-
abschnitts 4. Im vorliegenden Ausführungsbeispiels ist
der Mittelabschnitt 4 auf seiner radialen Außenfläche im
Wesentlichen glattwandig, d.h. ohne jegliche Oberflä-
chenprofilierung ausgebildet. In einem Bereich außer-
halb des Isolierkörpers 2 weist das Zugbewehrungsele-
ment 3 einen ersten Verankerungsabschnitt 5 mit einer
Länge L1 auf. Zur Verankerung dieses ersten Veranke-
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rungsabschnitts 5 in den beiden angrenzenden Bauteilen
A, B ist dieser erste Verankerungsabschnitt 5 auf seiner
radialen Außenfläche mit einer ersten Oberflächenprofi-
lierung versehen, welche im vorliegenden Ausführungs-
beispiel in Form von zueinander parallelen Rippen aus-
gebildet ist. Im vorliegenden Ausführungsbeispiel ist die
Länge L1 fünfzigmal so groß wie der Durchmesser dM
des Mittelabschnitts 4.
[0027] Zwischen dem Mittelabschnitt 4 und dem ersten
Verankerungsabschnitt 5 weist das Zugbewehrungsele-
ment 3 weiterhin einen zweiten Verankerungsabschnitt
6 der Länge L2 auf. Auch dieser zweite Verankerungs-
abschnitt 6 des Zugbewehrungselements 3 ist auf seiner
radialen Außenfläche mit einer zweiten Oberflächenpro-
filierung in Form von zueinander parallelen Rippen ver-
sehen. Wesentlich hierbei ist, dass sich die erste Ober-
flächenprofilierung des ersten Verankerungsabschnitts
5 und die zweite Oberflächenprofilierung des zweiten
Verankerungsabschnitts 6, wie anhand der nachfolgen-
den Figuren 2 bis 10 ebenfalls erläutert wird, in ihren
geometrischen und/oder Materialeigenschaften unter-
scheiden. Durch diese Oberflächenprofilierung des ers-
ten Verankerungsabschnitts 5 und des zweiten Veran-
kerungsabschnitts 6 kommt es im Einbauzustand des
Bauelements 1 zu einer Verzahnung der Oberflächen-
profilierung der Verankerungsabschnitte 5, 6 mit dem die
Verankerungsabschnitte 5, 6 umgebenden Material der
angrenzenden Bauteile A, B. Die Stärke dieser Verzah-
nung und damit die Stärke des hieraus resultierenden
Verbundes ist dabei abhängig von den geometrischen
und/oder den Materialeigenschaften der jeweiligen
Oberflächenprofilierung der beiden Verankerungsab-
schnitte 5, 6. Im vorliegenden Ausführungsbeispiel ist die
Länge L2 des zweiten Verankerungsabschnitts 6 sieben-
mal so groß wie der Durchmesser dM des Mittelabschnitts
4.
[0028] Wie bereits zuvor erwähnt steht der den Isolier-
körper 2 durchquerende Mittelabschnitt 4 des Zugbe-
wehrungselements 3 gegenüber dem Isolierkörper 2 in
horizontaler Richtung um die Länge L3 hervor. Aufgrund
dessen ragt dieser Mittelabschnitt 4 im Einbauzustand
des Bauelements 1 im Wesentlichen um diese Länge L3
in die beiden angrenzenden Bauteil A, B hinein. Aufgrund
der fehlenden Oberflächenprofilierung und der damit ver-
bundenen geringen Oberflächenrauigkeit des Mittelab-
schnitts 4 kommt es im Übergangsbereich zwischen dem
Isolierkörper 2 und den angrenzenden Bauteilen A, B zu
einem nur schwachen Verbund zwischen dem Zugbe-
wehrungselement 3 und dem das Zugbewehrungsele-
ment 3 umgebenden Material. Somit bildet sich im Über-
gangsbereich zwischen dem Isolierkörper 2 und den an-
grenzenden Bauteilen A, B eine sogenannte verbund-
schwache Zone aus. Im vorliegenden Ausführungsbei-
spiel sind sowohl die Gebäudehülle A als auch das vor-
kragenden Außenteil B aus Stahlbeton ausgebildet, wes-
wegen es sich bei dem das Zugbewehrungselement 3
umgebende Material im Einbauzustand des Bauele-
ments 1 um Beton handelt. In der verbundschwachen

Zone kommt es zu einer nur geringen Kraftübertragung
zwischen dem Zugbewehrungselement 3 und dem das
Zugbewehrungselement 3 umgebenden Beton.
[0029] Entlang der Längsachse des Zugbewehrungs-
elements 3 schließt sich - wie bereits zuvor beschrieben
- auf einer dem Mittelabschnitt 4 gegenüberliegenden
Seite zunächst der zweite Verankerungsabschnitt 6 und
dann der erste Verankerungsabschnitt 5 des Zugbeweh-
rungselement 3 an. Wie anhand der nachfolgenden Fi-
guren 2 bis 8 beschrieben ist, unterschieden sich diese
beiden Verankerungsabschnitte 5, 6 in den geometri-
schen und/oder Materialeigenschaften ihrer Oberflä-
chenprofilierung. Diese Unterschiede in der Oberflä-
chenprofilierung führen zu einem stufenartigen Anstieg
der Verbundstärke von der verbundfreien Zone im Be-
reich des Isolierkörpers 2 bis hin zum ersten Veranke-
rungsabschnitt 5. Somit wird im Bereich des ersten Ver-
ankerungsabschnitt 5 der stärkste Verbund zwischen
dem Zugbewehrungselement 3 und dem das Zugbeweh-
rungselement 3 umgebenden Beton ausgebildet. Auf-
grund dieser verbundstarken Zone im Bereich des ersten
Verankerungsabschnitts 5 kann auf eine zusätzliche
Endverankerung des Zugbewehrungselements 3 in den
angrenzenden Bauteilen A, B verzichtet werden. Dies
erleichtert die Anbindung des vorkragenden Außenteils
B an der Gebäudehülle A. Weiterhin werden die Ver-
bundeigenschaften des Bauelements 1 solcherart ver-
bessert, dass zum einen eine stabile und langlebige An-
bindung des vorkragenden Außenteils B an die Gebäu-
dehülle A erfolgen kann und zum anderen eine Überbe-
anspruchung des Betons im Übergangsbereich zwi-
schen der verbundfreien Zone im Bereich des Isolierkör-
per 2 zu einer Zone mit Verbund in den angrenzenden
Bauteilen A, B vermieden werden kann. Hierdurch wird
eine Rissbildung des Betons aufgrund einer Material-
überbeanspruchung verringert oder sogar minimiert wer-
den.
[0030] Beide angrenzenden Bauteile A, B sind - wie
bereits zuvor erwähnt - aus Stahlbeton ausgebildet und
weisen daher jeweils eine entsprechende Anschlussbe-
wehrung A1, B1 auf, mit welcher das Zugbewehrungse-
lement 3 entsprechend überlappt. Des Weiteren weist
das Bauelement 1 zur Aufnahme und Übertragung von
auf das Bauelement wirkenden Druckkräften ein Druck-
kraftelement 7 auf. Somit können durch das Bauelement
1 nicht nur Zugkräfte, sondern auch Druckkräfte übertra-
gen werden und es entsteht eine stabile und dauerhafte
Anbindung des vorkragenden Außenteils B an die Ge-
bäudehülle A.
[0031] Figur 2 zeigt ein Detail des Ausführungsbei-
spiels aus Figur 1 im Einbauzustand. Anhand dieser Fi-
gur 2 wird nochmals deutlich, dass der Mittelabschnitt 4
des Zugbewehrungselement 3, welcher auf seiner radi-
alen Außenfläche glattwandig ausgebildet ist, um die
Länge L3 in horizontaler Richtung am Übergangsbereich
zwischen dem Isolierkörper 2 und der Gebäudehülle A
in diese Gebäudehülle A hineinragt. Hierdurch kommt es
in diesem Übergangsbereich zur Ausbildung einer ver-
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bundschwachen Zone.
[0032] Figur 3 zeigt eine Teildarstellung einer ersten
Variante des Zugbewehrungselements 3 zur Verwen-
dung in dem Ausführungsbeispiel gemäß Figur 1. Sowohl
die erste Oberflächenprofilierung des ersten Veranke-
rungsabschnitts 5 als auch die zweite Oberflächenprofi-
lierung des zweiten Verankerungsabschnitts 6 sind in der
vorliegenden Variante des Zugbewehrungselements 3
als entlang der Längsachse der Verankerungsabschnitte
5, 6 verlaufende Rippen ausgebildet, welche auf der ra-
dialen Außenfläche der beiden Verankerungsabschnitte
5, 6 zueinander parallel ausgebildet sind. Dieses Zugbe-
wehrungselement 3 weist hierbei sogenannte negative
Rippen auf, welche dadurch hergestellt sind, dass eine
ungerippte radiale Außenfläche des Zugbewehrungse-
lements 3 im Bereich der beiden Verankerungsabschnit-
te 5, 6 mit lokalen radialen Vertiefungen 51, 52, 61, 62
versehen sind. Hierdurch entstehen radial umlaufende
Rippen 53, 54, 63, 64, welche im Bereich der Vertiefung
51, 52, 61, 62 einen radial innenliegenden Rippengrund
511, 521, 611, 621 und zwischen den Vertiefung 51, 52,
61, 62 einen radial außenliegenden Rippenscheitelbe-
reich 531, 541, 631, 641 aufweisen.
[0033] Figur 4 zeigt ein Detail der zweiten Variante des
Zugbewehrungselements 3 am Übergangsbereich zwi-
schen dem ersten Verankerungsabschnitt 5 und dem
zweiten Verankerungsabschnitt 6. Die erste Oberflä-
chenprofilierung des ersten Verankerungsabschnitts 5
und die zweite Oberflächenprofilierung des zweiten Ver-
ankerungsabschnitts 6 unterscheiden sich in der jewei-
ligen Rippenhöhe hv1, hv2 sowie in der jeweiligen Rip-
penbreite bv1, bv2, wobei die Rippen 53, 54 des ersten
Verankerungsabschnitts 5 eine größere Rippenhöhe hv1
sowie eine geringere Rippenbreite bv1 im Vergleich zu
den Rippen 63, 64 des zweiten Verankerungsabschnitts
6. Die jeweilige Rippenhöhe hv1, hv2 entspricht hierbei
dem Abstand zwischen dem radial innenliegenden Rip-
pengrund 511, 521, 611, 621 und dem radial außenlie-
genden Rippenscheitelbereich 531, 541, 631, 641. Eine
Rippenteilung T ist bei beiden Verankerungsabschnitten
5, 6 im Wesentlichen identisch. Hierdurch erfolgt im Ein-
bauzustand des Bauelements 1 eine stärkere Verzah-
nung des Zugbewehrungselements 3 mit dem das Zug-
bewehrungselement 3 umgebenden Beton im Bereich
des ersten Verankerungsabschnitts 5 im Vergleich zum
zweiten Verankerungsabschnitt 6 unter Ausbildung einer
verbundstarken Zone. Wie bereits zuvor erwähnt, kann
aufgrund dieser verbundstarken Zone im Bereich des
ersten Verankerungsabschnitts 5 auf eine zusätzliche
Endverankerung des Zugbewehrungselements 3 in den
angrenzenden Bauteilen A, B verzichtet werden, wo-
durch die Anbindung des vorkragenden Außenteils B an
die Gebäudehülle A erleichtert wird.
[0034] Figur 5 zeigt eine dritte Variante des Zugbeweh-
rungselements 3 in Detaildarstellung am Übergangsbe-
reich zwischen dem ersten Verankerungsabschnitt 5 und
dem zweiten Verankerungsabschnitt 6. Die erste Ober-
flächenprofilierung des ersten Verankerungsabschnitts

5 und die zweite Oberflächenprofilierung des zweiten
Verankerungsabschnitts 6 unterscheiden sich bei dieser
zweiten Variante des Zugbewehrungselements 3 in der
jeweiligen Rippenhöhe hv1, hv2 sowie im Neigungswinkel
αv1, αv2 der Rippenflanken. Die Rippen 53, 54 des ersten
Verankerungsabschnitts 5 weisen hierbei eine größere
Rippenhöhe hv1 sowie einen kleineren Neigungswinkel
αv1 im Vergleich zu den Rippen 63, 64 des zweiten Ver-
ankerungsabschnitts 6 auf. Auch hierdurch erfolgt im Ein-
bauzustand des Bauelements 1 eine stärkere Verzah-
nung des Zugbewehrungselements 3 mit dem das Zug-
bewehrungselement 3 umgebenden Beton im Bereich
des ersten Verankerungsabschnitts 5 im Vergleich zum
zweiten Verankerungsabschnitt 6 unter Ausbildung der
verbundstarken Zone. Wie bereits zuvor erwähnt, kann
aufgrund dieser verbundstarken Zone im Bereich des
ersten Verankerungsabschnitts 5 auf eine zusätzliche
Endverankerung des Zugbewehrungselements 3 in den
angrenzenden Bauteilen A, B verzichtet werden, wo-
durch die Anbindung des vorkragenden Außenteils B an
die Gebäudehülle A erleichtert wird.
[0035] Figur 6 zeigt eine Teildarstellung einer vierten
Variante des Zugbewehrungselements 3 zur Verwen-
dung in dem Ausführungsbeispiel gemäß Figur 1. Bei
dieser vierten Variante weisen beide Verankerungsab-
schnitte 5, 6 ebenfalls negative Rippen 53, 54, 63, 64
auf, welche jedoch nicht zueinander parallel, sondern
schraubengangförmig um die Längsachse der beiden
Verankerungsabschnitte 5, 6 verlaufen. Da die Einfrä-
sung dieser schraubengangförmig verlaufenden Rippen
53, 54, 63, 64 kontinuierlich erfolgen kann, weist diese
zweite Variante eine gegenüber der ersten Variante des
Zugbewehrungselements 3 vereinfachte Herstellbarkeit
auf. Dies verringert die Produktionsdauer sowie Produk-
tionskosten des Bauelements 1. Die erste Oberflächen-
profilierung des ersten Verankerungsabschnitts 5 und
die zweite Oberflächenprofilierung des zweiten Veran-
kerungsabschnitts 6 unterscheiden sich in der jeweiligen
Rippenhöhe hv1, hv2, wobei die Rippenbreite bv1, bv2 und
die Rippenteilung Tv1, Tv2 im Wesentlichen identisch
sind. Die Rippen 53, 54 des ersten Verankerungsab-
schnitts 5 weisen eine größere Rippenhöhe hv1 im Ver-
gleich zu den Rippen 63, 64 des zweiten Verankerungs-
abschnitts 6 auf. Wie auch bei den zuvor beschriebenen
Varianten des Zugbewehrungselements 3 führt dieser
Unterschied zwischen dem ersten Verankerungsab-
schnitt 5 und dem zweiten Verankerungsabschnitt 6 zu
einem stufenweisen Anstieg der Verbundstärke vom Mit-
telabschnitt 4, über den zweiten Verankerungsabschnitt
6 bis hin zum ersten Verankerungsabschnitt 5. Hierdurch
wird im Einbauzustand des Bauelements 1 eine Überbe-
anspruchung des Betons im Übergangsbereich zwi-
schen der verbundfreien Zone und dem Bereich mit Ver-
bund vermieden und folglich eine Rissbildung in diesem
Bereich verringert oder sogar verhindert. Dies verbessert
letztlich die Stabilität und Langlebigkeit der Anbindung
des vorkragenden Außenteils B an die Gebäudehülle A.
[0036] Figur 7 zeigt eine Teildarstellung einer fünften
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Variante des Zugbewehrungselements 3 zur Verwen-
dung in dem Ausführungsbeispiel gemäß Figur 1. Im Ge-
gensatz zu den zuvor beschriebenen Varianten des Zug-
bewehrungselements 3 weist diese fünfte Variante posi-
tive Rippen 53, 54, 63, 64 auf, welche schraubengang-
förmig um die Längsachse der beiden Verankerungsab-
schnitte 5, 6 verlaufen. Diese positiven Rippen 53, 54,
63, 64 wurden additiv auf das Zugbewehrungselement
3 aufgebracht. Sie unterscheiden sich von den zuvor be-
schriebenen negativen Rippen dadurch, dass der radial
außenliegende Rippenscheitelbereich 531, 541, 631,
641 einen im Vergleich zum Durchmesser des Mittelab-
schnitts dM größeren Durchmesser aufweist, während
der Durchmesser des Rippengrundes 511, 521, 611, 621
im Wesentlichen identisch zum Durchmesser des Mittel-
abschnitts dM ist. Die erste Oberflächenprofilierung des
ersten Verankerungsabschnitts 5 und die zweite Ober-
flächenprofilierung des zweiten Verankerungsabschnitts
6 unterscheiden sich in der Rippenteilung Tv1, Tv2, wobei
die Rippenbreite bv1, bv2 und die Rippenhöhe hv1, hv2 im
Wesentlichen identisch sind. Die Rippen 53, 54 des ers-
ten Verankerungsabschnitts 5 weisen eine kleinere Rip-
penteilung Tv1 im Vergleich zu den Rippen 63, 64 des
zweiten Verankerungsabschnitts 6 auf. Wie auch bei den
zuvor beschriebenen Varianten des Zugbewehrungse-
lements 3 führt dieser Unterschied zwischen dem ersten
Verankerungsabschnitt 5 und dem zweiten Veranke-
rungsabschnitt 6 zu einem stufenweisen Anstieg der Ver-
bundstärke vom Mittelabschnitt 4, über den zweiten Ver-
ankerungsabschnitt 6 bis hin zum ersten Verankerungs-
abschnitt 5. Hierdurch wird im Einbauzustand des Bau-
elements 1 eine Überbeanspruchung des Betons im
Übergangsbereich zwischen der verbundfreien Zone
und dem Bereich mit Verbund vermieden und folglich
eine Rissbildung in diesem Bereich verringert oder sogar
verhindert. Dies verbessert letztlich die Stabilität und
Langlebigkeit der Anbindung des vorkragenden Außen-
teils B an die Gebäudehülle A.
[0037] Figur 8 zeigt eine Teildarstellung einer sechsten
Variante des Zugbewehrungselements 3 zur Verwen-
dung in dem Ausführungsbeispiel gemäß Figur 1. In die-
ser sechsten Variante des Zugbewehrungselements 3
weisen sowohl der erste Verankerungsabschnitt 5 als
auch der zweite Verankerungsabschnitt 6 eine Besan-
dung auf. Diese Besandung wurde dabei solcherart auf
das Zugbewehrungselement 3 aufgebracht, dass der
Durchmesser des Zugbewehrungselements 3 vom Mit-
telabschnitt 4, über den zweiten Verankerungsabschnitt
6 bis hin zum ersten Verankerungsabschnitt 5 stufenwei-
se ansteigt. Das bedeutet, dass der Durchmesser dv1
des ersten Verankerungsabschnitts 5 größer als der der
Durchmesser dv2 des zweiten Verankerungsabschnitts
6, wobei beide Verankerungsabschnitte 5, 6 einen grö-
ßeren Durchmesser als der Mittelabschnitt 4 aufweisen.
Ein weiterer Unterschied zwischen dem ersten Veranke-
rungsabschnitt 5 und dem zweiten Verankerungsab-
schnitt 6 besteht in der Korngröße des für die Besandung
des Zugbewehrungselements 3 verwendeten Sandes.

Die Korngröße des ersten Verankerungsabschnitts 5 ist
hierbei größer als die Korngröße des zweiten Veranke-
rungsabschnitts 5. Aufgrund dessen weist der ersten
Verankerungsabschnitt 5 eine im Vergleich zum zweiten
Verankerungsabschnitt 6 größere Oberflächenrauigkeit
auf. Durch eine derartige Besandung wird ein vergleich-
barer Effekt wie bei den zuvor beschriebenen gerippten
Varianten des Zugbewehrungselements 3 erreicht. Im
Einbauzustand des Bauelements 1 steigt der Verbund
zwischen dem Zugbewehrungselement 3 und dem das
Zugbewehrungselement 3 umgebenden Beton stufen-
weise vom Übergangsbereich zwischen dem Isolierkör-
per 2 und den beiden angrenzenden Bauteilen A, B zum
ersten Verankerungsabschnitt 5 an. Hierdurch wird im
Einbauzustand des Bauelements 1 eine Überbeanspru-
chung des Betons im Übergangsbereich zwischen der
verbundfreien Zone und dem Bereich mit Verbund ver-
mieden und folglich eine Rissbildung in diesem Bereich
verringert oder sogar verhindert. Dies verbessert letztlich
die Stabilität und Langlebigkeit der Anbindung des vor-
kragenden Außenteils B an die Gebäudehülle A.
[0038] Figur 9 zeigt eine Teildarstellung einer siebten
Variante des Zugbewehrungselements 3 zur Verwen-
dung in dem Ausführungsbeispiel gemäß Figur 1. Diese
siebte Variante des Zugbewehrungselements 3 weist im
Bereich des Mittelabschnitts 4 eine Umhüllung 8 auf, wel-
che als dünnwandige, rohrförmige Manschette ausgebil-
det und auf den Mittelabschnitt 4 aufgesteckt ist. Im Ein-
bauzustand des Bauelements 1 zwischen dem vorkra-
genden Außenteil B und der Gebäudehülle A ragt der
Mittelabschnitt 4 sowie die den Mittelabschnitt 4 umhül-
lende Manschette 8 in die angrenzenden Bauteile A, B
in horizontaler Richtung um die Länge L3 hinein, wodurch
in diesem Bereich ein nur schwacher Verbund zwischen
dem Zugbewehrungselement 3 und dem das Zugbeweh-
rungselement 3 umgebenden Beton besteht. Wie bereits
in der sechsten Variante des Zugbewehrungselements
weisen sowohl der erste Verankerungsabschnitt 5 als
auch der zweite Verankerungsabschnitt 6 eine Besan-
dung mit vergleichbaren Eigenschaften wie die beiden
Verankerungsabschnitte 5, 6 auf, welche in Figur 7 be-
schrieben sind. Aufgrund dessen unterscheiden sich der
erste Verankerungsabschnitt 5 und der zweite Veranke-
rungsabschnitt 6 in der Korngröße des für die Besandung
des Zugbewehrungselements 3 verwendeten Sandes.
Die Korngröße des ersten Verankerungsabschnitts 5 ist
hierbei größer als die Korngröße des zweiten Veranke-
rungsabschnitts 5. Hierdurch weist der ersten Veranke-
rungsabschnitt 5 eine im Vergleich zum zweiten Veran-
kerungsabschnitt 6 größere Oberflächenrauigkeit auf. Im
Einbauzustand des Bauelements 1 steigt auch in diesem
Fall der Verbund zwischen dem Zugbewehrungselement
3 und dem das Zugbewehrungselement 3 umgebenden
Beton stufenweise vom Übergangsbereich zwischen
dem Isolierkörper 2 und den beiden angrenzenden Bau-
teilen A, B zum ersten Verankerungsabschnitt 5 an. Hier-
durch wird im Einbauzustand des Bauelements 1 eine
Überbeanspruchung des Betons im Übergangsbereich
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zwischen der verbundfreien Zone und dem Bereich mit
Verbund vermieden und folglich eine Rissbildung in die-
sem Bereich verringert oder sogar verhindert. Dies ver-
bessert letztlich die Stabilität und Langlebigkeit der An-
bindung des vorkragenden Außenteils B an die Gebäu-
dehülle A.

Patentansprüche

1. Bauelement (1) zur wärmebrückenarmen Anbin-
dung eines vorkragenden Außenteils (B) an eine Ge-
bäudehülle (A) mit zumindest einem zwischen dem
vorkragenden Außenteil (B) und der Gebäudehülle
(A) anzuordnenden Isolierkörper (2) und zumindest
einem einstückig ausgebildeten Bewehrungsele-
ment (3) aus faserverstärktem Kunststoff in Form
von zumindest einem Zugbewehrungselement, wel-
ches Bewehrungselement (3) den Isolierkörper (2)
im Wesentlichen horizontal und quer zu dessen ho-
rizontaler Längserstreckung durchquert und an das
Außenteil (A) und die Gebäudehülle (B)
anschließbar ist, wobei das Bewehrungselement (3)
einen sich durch den Isolierkörper (2) erstreckenden
Mittelabschnitt (4) aufweist, welcher gegenüber dem
Isolierkörper (2) vorsteht und zumindest in diesem
vorstehenden Bereich auf seiner radialen Außenflä-
che entweder im Wesentlichen glattwandig ausge-
bildet ist oder zumindest teilweise eine Umhüllung
(7) aufweist, und in einem Bereich außerhalb des
Isolierkörpers (2) zumindest einen ersten Veranke-
rungsabschnitt (5) aufweist, welcher auf seiner radi-
alen Außenfläche eine erste Oberflächenprofilie-
rung aufweist, dadurch gekennzeichnet,
dass das Bewehrungselement (3) zwischen dem
Mittelabschnitt (4) und dem ersten Verankerungsab-
schnitt (5) einen zweiten Verankerungsabschnitt (6)
aufweist, welcher eine zweite Oberflächenprofilie-
rung aufweist, wobei sich die erste Oberflächenpro-
filierung und die zweite Oberflächenprofilierung in
ihren geometrischen und/oder Materialeigenschaf-
ten unterscheiden.

2. Bauelement (1) nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet,
dass die erste Oberflächenprofilierung und die zwei-
te Oberflächenprofilierung unabhängig voneinander
als im Wesentlichen radial oder schraubengangför-
mig um die Längsachse des Bewehrungselements
verlaufende Rippen (53, 54, 63, 64) und/oder als Be-
sandung ausgebildet sind.

3. Bauelement (1) nach Anspruch 2,
dadurch gekennzeichnet,
dass sich die Rippen (53, 54) der ersten Oberflä-
chenprofilierung und die Rippen (63, 64) der zweiten
Oberflächenprofilierung in ihrer Rippenhöhe (h),
Rippenabstand (b), Rippenteilung (T), Neigungswin-

kel der Rippenflanken (α) und/oder Rippenform un-
terscheiden, um im Einbauzustand des Bauele-
ments (1) zwischen der Gebäudehülle (A) und dem
vorkragenden Außenteil (B) jeweils eine voneinan-
der abweichende Verbundstärke des jeweils ersten
Verankerungsabschnitts (5) und des zweiten Veran-
kerungsabschnitts (6) mit dem die Verankerungsab-
schnitte (5, 6) umgebenden Material der Gebäude-
hülle und dem vorkragenden Außenteil zu bewirken.

4. Bauelement (1) nach Anspruch 3,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Rippenhöhe (h) und/oder der Rippenab-
stand (b) im ersten Verankerungsabschnitt (5) grö-
ßer als im zweiten Verankerungsabschnitt (6) sind.

5. Bauelement (1) nach zumindest einem der Ansprü-
che 3 oder 4,
dadurch gekennzeichnet,
dass der Neigungswinkel der Rippenflanken (α) im
ersten Verankerungsabschnitt (5) kleiner als im
zweiten Verankerungsabschnitt (6) ist.

6. Bauelement (1) nach zumindest einem der Ansprü-
che 2 bis 5,
dadurch gekennzeichnet,
dass der Mittelabschnitt (4) und die Rippen (53, 54,
63, 64) des ersten Verankerungsabschnitts (5)
und/oder des zweiten Verankerungsabschnitts (6)
einen im Wesentlichen identischen Durchmesser
aufweisen.

7. Bauelement (1) nach Anspruch 2,
dadurch gekennzeichnet,
dass sich die Besandung der ersten Oberflächen-
profilierung und die Besandung der zweiten Ober-
flächenprofilierung in ihrer Sandzusammensetzung,
Korngröße und/oder Kornform unterscheiden, um im
Einbauzustand des Bauelements (1) jeweils eine
voneinander abweichende Verbundstärke des je-
weils ersten Verankerungsabschnitts (5) und des
zweiten Verankerungsabschnitts (6) mit dem die
Verankerungsabschnitte (5, 6) umgebenden Mate-
rial der Gebäudehülle und dem vorkragenden Au-
ßenteil zu bewirken.

8. Bauelement (1) nach Anspruch 6,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Korngröße der Besandung im ersten Ver-
ankerungsabschnitt (5) größer als im zweiten Ver-
ankerungsabschnitt (6) ist.

9. Bauelement (1) nach zumindest einem der Ansprü-
che 1 bis 7,
dadurch gekennzeichnet,
dass der Mittelabschnitt (4) und/oder der erste Ver-
ankerungsabschnitt (5) und/oder der zweite Veran-
kerungsabschnitt (6) einen voneinander abweichen-
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den Durchmesser aufweisen.

10. Bauelement (1) nach zumindest einem der Ansprü-
che 1 bis 8,
dadurch gekennzeichnet,
dass der Mittelabschnitt (4) gegenüber dem Isolier-
körper (2) um eine Länge L3 in im Wesentlichen ho-
rizontaler Richtung vorsteht, welche zweimal bis
zehnmal so groß wie ein Durchmesser dM des Mit-
telabschnitts (4) des Bewehrungselements (3) ist.

11. Bauelement (1) nach zumindest einem der Ansprü-
che 1 bis 9,
dadurch gekennzeichnet,
dass eine Länge L2 des zweiten Verankerungsab-
schnitts (6) zweimal bis zehnmal, bevorzugt fünfmal
bis siebenmal so groß wie der Durchmesser dM des
Mittelabschnitts (4) des Bewehrungselements (3) ist.

12. Bauelement (1) nach zumindest einem der Ansprü-
che 1 bis 10,
dadurch gekennzeichnet,
dass eine Länge L1 des ersten Verankerungsab-
schnitts (5) zehnmal bis fünfzigmal, bevorzugt zehn-
mal bis vierzigmal so groß wie der Durchmesser dM
des Mittelabschnitts (4) des Bewehrungselements
(3) ist.

13. Bauelement (1) nach zumindest einem der Ansprü-
che 1 bis 12,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Umhüllung (8) als im Wesentlichen dünn-
wandige, rohrförmige Manschette ausgebildet ist,
welche zumindest auf den vorstehenden Bereich
des Mittelabschnitts (4) aufsteckbar ist.

14. Bauelement (1) nach zumindest einem der Ansprü-
che 1 bis 13,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Umhüllung (8) als Beschichtung ausgebil-
det ist, welche durch Sprühen oder Streichen auf
zumindest den vorstehenden Bereich des Mittelab-
schnitts (4) auftragbar ist.

15. Bauelement (1) nach zumindest einem der Ansprü-
che 1 bis 14,
dadurch gekennzeichnet,
dass das Bauelement (1) zusätzlich zu den Zugbe-
wehrungselementen Druckkraftelemente (7)
und/oder Querkraftelemente aufweist.

21 22 



EP 3 656 938 A1

13



EP 3 656 938 A1

14



EP 3 656 938 A1

15



EP 3 656 938 A1

16



EP 3 656 938 A1

17



EP 3 656 938 A1

18



EP 3 656 938 A1

19



EP 3 656 938 A1

20

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55



EP 3 656 938 A1

21

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55


	Bibliographie
	Zusammenfasung
	Beschreibung
	Ansprüche
	Zeichnungen
	Recherchenbericht

